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info@planungsbuerofischer.de

Von: Nicke, Mathias (RPS) <Mathias.Nicke@rps.bwl.de> im Auftrag von FPS - 
TöB-Beteiligung LAD (RPS) <ToeB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de>

Gesendet: Dienstag, 9. Mai 2023 13:40
An: info@planungsbuerofischer.de
Betreff: OG, VVG Wolfach-Oberwolfach, FNP "3. Änderung des FNP Großflächiger 

Einzelhandel der VVG Wolfach-Oberwolfach"

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu o.g. Planungen haben Sie das Landesamt für Denkmalpflege um Stellungnahme gebeten. Seitens der 
archäologischen  Denkmalpflege bestehen keine Anregungen, wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planungsunterlagen aufzunehmen: 
 
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 
DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige 
Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84.2 – Operative 
Archäologie (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mathias Nicke 
 
 
 
------------------------------------- 
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 
IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 
DIENSTSITZ FREIBURG I. BR. 
GÜNTERSTALSTRAßE 67 
D-79100 FREIBURG I. BR. 
 
TEL. 0761/208-3573 
 
Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO bzw. Art. 14 DSGVO 
im Falle der Erhebung personenbezogener Daten, finden Sie unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutz/ 
 


